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[4|5] Vorwort

Der Entwurf einer praxistauglichen und rechtssicheren

Verwaltungsentscheidung wird nicht nur von Studierenden der

Verwaltungsfachhochschulen, sondern zunehmend auch von Jura-

Student*innen und von Rechtsreferendar*innen in Ausbildung

und Prüfung verlangt. Ihnen soll das vorliegende Werk als

„Wegweiser“ helfen, sich rasch und gezielt einen umfassenden

Überblick über die von den Verwaltungsbehörden zu fertigenden

Bescheide zu verschaffen. Aber auch ür Verwaltungsbedienstete,

die sich auf den aktuellen Stand der Bescheidtechnik bringen

wollen, soll dieser Band von Nutzen sein.

Die in diesem Band zusammengestellten Auauschemata,

Formulierungsmuster und die ausformulierten Musterbescheide

aus verschiedenen Rechtsgebieten sollen eine anschauliche

praktische Umsetzbarkeit der Bescheidtechnik ermöglichen.

Besonderer Wert wurde dabei auf die Verknüpfung von aktuellen

Praxisproblemen mit juristisch gut vertretbaren

Lösungsvorschlägen gelegt. So geht es in den Musterbescheiden

unter anderem um ein behördlich ausgesprochenes

Betretungsverbot gegen einen mutmaßlichen „Reichsbürger“, das

zahlreiche spannende Fragen zur Rechtsnatur eines

Betretungsverbots und der daür erforderlichen

Ermächtigungsgrundlage aufwir.

Daneben finden sich Verständnisfragen und

Tenorierungsübungen, aber auch „Fehlerübungen“ und Aufgaben



zum Entwurf komplexer Ausgangs-, Abhilfe- und

Widerspruchsbescheide, was die sichere Beherrschung der

Bescheidtechnik insbesondere zur Vorbereitung auf

Prüfungssituationen voranbringen soll. Auch hier werden

juristisch anspruchsvolle Fallprobleme mit spannenden und

durchaus auch unterhaltsamen Alltagssituationen verbunden,

etwa wenn es um einen bösartigen Gänserich geht, der bei

Spaziergängen mit seinem „Herrchen“ an der Leine geührt

werden soll. Das alles soll insbesondere den Lernenden vor Augen

ühren, dass das Verwaltungsrecht mit allen Lebensbereichen zu

tun hat und nicht langweilig, trocken oder staubig daherkommt.

Der vorliegende „Ergänzungsband“ ist durch zahlreiche

erverweisungen verzahnt mit einem „Grundlagenband“, in dem

sich neben Grundstrukturen zum Auau und zur Anfertigung der

wichtigsten Bescheide im Verwaltungsalltag nach den Vorgaben

des Verwaltungsverfahrensrechts auch Tipps zur Verwendung

einer bürgernahen und modernen Verwaltungssprache finden.

[5|6]Ich hoffe, dass es mir mit der aufeinander abgestimmten

Kombination der beiden Werke gelingt, die „Bescheidtechnik“

verständlich und interessant darzustellen. Insbesondere würde ich

mich freuen, wenn sich meine Arbeit an diesen Projekten in Ihrer

erfolgreichen Ausbildung und praktischen Arbeit niederschlägt.

Anregungen und Kritik werden selbstverständlich gerne

entgegengenommen.

Güstrow, im Januar 2022



Reiner Stein
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[20|21] A. Orte, Namen und Gesetze

Verwaltungsrecht ist in weiten Teilen Landesrecht. Insoweit

haben die einzelnen Bundesländer nicht regelmäßig identische

Landesgesetze. Auch der Verwaltungsauau und die

Behördenbezeichnungen sind in den verschiedenen

Bundesländern uneinheitlich.

So wurde in diesem Band ein fiktiver Mikrokosmos geschaffen,

der sicherlich seinen eigenen Charme entfaltet und jedenfalls

konkrete Orte, Personen und Behörden ausweist, die regelmäßig

wiederkehren und den Fällen und Übungen ihr Gesicht geben.

I. Die in den Beispielen, Musterbescheiden und

Übungen verwendeten Schauplätze und

Darsteller

In diesem Band spielen die Beispiele, Muster und Übungen in dem

fiktiven Bundesland „Bergisch-Ritterberg“.

Dabei handelt es sich um ein Bundesland mit einem

zweigliedrigen Verwaltungsauau (wie beispielsweise in den

„Stadtstaaten“ Berlin, Hamburg, Bremen oder in den Ländern

Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Saarland und

Schleswig-Holstein). Insoweit gibt es hier keine „Mielbehörden“

(insbes. keine Regierungspräsidien).

Wenn in einem Beispiel, einem Muster oder einer Übung die

Ausgangsbehörde der Landrat des Landkreises Felsenhain ist,



•

•

dann ist nach dem zweistufigen Verwaltungsauau die

nächsthöhere Behörde (im Verhältnis zum Landrat des

Landkreises Felsenhain) das zuständige Ministerium, also eine

oberste Landesbehörde.

Im kommunalen Auau gibt es in dem gewählten fiktiven

Bundesland Bergisch-Rierberg in den Gemeinden und

Landkreisen jeweils zwei Organe:

als Beschlussorgan die Gemeindevertretung bzw. der

Kreistag und

als Verwaltungsorgan der Bürgermeister (in den Beispielen,

Mustern und Übungen regelmäßig der Bürgermeister der dem

Landkreis Felsenhain angehörigen Stadt Sonnenberg) bzw. in

den Landkreisen der Landrat (in den Beispielen, Mustern und

Übungen regelmäßig der Landrat des Landkreises Felsenhain).

In den Beispielen, Mustern und Übungen ist davon auszugehen,

dass im fiktiven Bundesland Bergisch-Rierberg das

Widerspruchsverfahren nicht [21|22]durch Landesgesetz
ganz oder teilweise abgeschafft wurde (wie etwa in den

Bundesländern Bayern oder Nordrhein-Westfalen). Wird gegen

einen Ausgangsbescheid des Bürgermeisters der Stadt Sonnenberg

Widerspruch eingelegt, dann ist gem. § 73 I 2 Nr. 1 VwGO der

Landrat des Landkreises Felsenhain (als Fachaufsichtsbehörde) die

Widerspruchsbehörde.



•

•

II. Die in den Beispielen, Musterbescheiden und

Übungen verwendeten Gesetze

Soweit auf Landesrecht einzugehen ist, wird in diesem Band

folgende Verfahrensweise gewählt:

Im Hinblick auf Vorschrien des

Verwaltungsverfahrensgesetzes wird allein das

(Bundes-)VwVfG genannt, auch wenn in den weit

überwiegenden Beispielen in diesem Band auf das Handeln

von Landes- bzw. Kommunalbehörden abgestellt wird und

insoweit Landesrecht gilt.

Diese Vorgehensweise erscheint praktikabel und auch

unproblematisch, zumal die Regelungen in den Landes-

VwVfG der verschiedenen Bundesländer ohnehin nahezu

deckungsgleich mit den Vorschrien des VwVfG

übereinstimmen. Allein das

Landesverwaltungsverfahrensgesetz des Landes Schleswig-

Holstein (LVwG S-H) ist anders aufgebaut.

Hinsichtlich der Rechtsgrundlagen ür das Polizei- und
Ordnungsrecht wird wegen der Vielzahl von Besonderheiten

in den verschiedenen Landesregelungen auf ein fiktives
Sicherheits- und Ordnungsgesetz des Landes Bergisch-

Rierberg (SOG B-R) abgestellt.

Auch die herangezogenen Vorschrien des

Bauordnungsrechts finden sich in einem fiktiven



Landesgesetz, nämlich in der Bauordnung des Landes

Bergisch-Rierberg (LBauO B-R).

Die gleiche Verfahrensweise findet sich beim

Verwaltungskostenrecht, wo auf das fiktive

Verwaltungskostengesetz des Landes Bergisch-Rierberg

(VwKostG B-R) Bezug genommen wird.

Die verwendeten Rechtsnormen werden wie folgt zitiert:

Römische Ziffern bezeichnen die Absätze, arabische Ziffern die

Sätze der Paragrafen bzw. Artikel. Beispiel: § 68 I 2 VwGO =

Paragraf 68 Absatz 1 Satz 2 Verwaltungsgerichtsordnung.

[22|23] 1. Auszüge aus dem fiktiven Sicherheits-

und Ordnungsgesetz des Landes Bergisch-

Ritterberg (SOG B-R)

§ 1 SOG B-R (Aufgaben der Gefahrenabwehr- und

Polizeibehörden)

(1) Das Land, die Landkreise, die kreisfreien Städte, die Ämter und

die amtsfreien Gemeinden haben die Aufgabe, von der

Allgemeinheit oder dem Einzelnen Gefahren abzuwehren, durch

die die öffentliche Sicherheit oder Ordnung bedroht wird

(Gefahrenabwehr).

(2) Die Gefahrenabwehr obliegt den Ordnungsbehörden und der

Polizei.

(3) Die Gefahrenabwehr- und die Polizeibehörden haben ferner

die ihnen durch andere Rechtsvorschrien zugewiesenen weiteren



1.

2.

3.

4.

Aufgaben zu erüllen.

(4) Der Schutz privater Rechte gehört zur Gefahrenabwehr nur

dann, wenn gerichtlicher Schutz nicht rechtzeitig zu erlangen ist

und wenn ohne gefahrenabwehrbehördliche oder polizeiliche

Hilfe die Gefahr besteht, dass die Verwirklichung des Rechts

vereitelt oder wesentlich erschwert wird.

(5) Die Gefahrenabwehr wird von den Landkreisen, kreisfreien

Städten, Ämtern und amtsfreien Gemeinden als Landesaufgabe im

übertragenen Wirkungskreis wahrgenommen.

§ 2 SOG B-R (Begriff der Ordnungsbehörden und der

Polizei)

(1) Ordnungsbehörden sind

die Ministerien im Rahmen ihres Geschäsbereiches

(Landesordnungsbehörden),

die Landräte ür die Landkreise (Kreisordnungsbehörden),

die Oberbürgermeister ür die kreisfreien Städte, die

Amtsvorsteher ür die Ämter, die Bürgermeister ür die

amtsfreien Gemeinden (örtliche Ordnungsbehörden),

die Landesbehörden, denen Aufgaben der Gefahrenabwehr

durch besondere Rechtsvorschrien übertragen sind

(Sonderordnungsbehörden).

§ 3 SOG B-R (Sachliche Zuständigkeit der

Ordnungsbehörden)


